
Hinweise zur Bewerbung/Einschreibung 

für einen Studienplatz an der HS Kaiserslautern 

Unterlagen, die von allen Bewerber/innen eingereicht werden müssen: 

□ Online-Bewerbungsantrag und/oder Antrag auf Immatrikulation,

unterschrieben

□ Zeugnis der Fachhochschulzugangsberechtigung

□ Tabellarischer Lebenslauf

□ Lichtbild

□ Vor der Immatrikulation müssen Sie einen Versicherungsnachweis bei Ihrer Krankenkasse
anfordern. Wenn sie nicht gesetzlich versichert sind, fordern Sie den Versicherungsnachweis bei einer
beliebigen gesetzlichen Krankenkasse an. Der Versicherungsnachweis wird digital von der
Krankenkasse an die Hochschule übertragen, in der Regel bis zum nächsten Werktag.

□ Nachweis über das Praktikum zur Erlangung der Fachhochschulreife (wenn erforderlich, spätestens bis zum

Vorlesungsbeginn)

□ Nachweis über die abgeschlossene Berufsausbildung (wenn erforderlich)

□ Nachweis über ein absolviertes Praktikum oder eine Ausbildung als Vorpraktikum (wenn erforderlich)

□ Erklärung zur Wahl des Studienmodells (nur Fernstudiengang Betriebswirtschaft) ->

Formular anbei

□ Nachweis über Wehr- oder Ersatzdienst, Soziale Dienste (für zulassungsbeschränkte Studiengänge)

□ Aufenthaltsgenehmigung für Studienzwecke (wenn erforderlich)

□ Nachweis über die bestandene Eignungsprüfung (nur bei Innenarchitektur und Virtual Design)

□ Bescheinigung des Arbeitgebers mit Angabe der Tätigkeit, die aktuell ausgeübt wird
(nur bei berufsbegleitenden Studiengänge des Fachbereichs Angewandte Ingenieurwissenschaften)

□ Bescheinigung des Arbeitgebers mit Angabe der Tätigkeit, die aktuell ausgeübt wird und evtl.

Motivationsschreiben mit Darlegung der entsprechenden Kompetenz (für Fernstudiengang IT-Analyst)

□ Bei Master-Studiengängen: Diplom- oder Bachelorzeugnis sowie weitere erforderliche Unterlagen je

nach Studiengang
Für das Kooperative Studium (KOI/KOSMO): 

□ Kooperationsrahmenvertrag (zwischen Firma und der Fachhochschule)

□ Anstellungsvertrag für das Kooperative Studium (zwischen Firma und Bewerber/in) 

Bewerber/innen, die bereits studiert haben: 

□ Unbedenklichkeitsbescheinigungen aller bisher belegten Studiengänge

□ Leistungsnachweise dieser Studiengänge mit allen bestandenen und nicht bestandenen Prüfungs- 

und Studienleistungen oder

□ Bescheinigung des Prüfungsamts, dass keine Prüfungen abgelegt wurden

□ Modulbeschreibung  (der bereits erbrachten und angemeldeten Studiengebiete)

□ Bescheinigung über die gesamten Hochschulsemester in der Bundesrepublik Deutschland

□ Exmatrikulationsbescheinigung(en) (spätestens bei der Einschreibung)

□ Abschlusszeugnis (nur bei Zweitstudium)

Nicht in deutscher Sprache abgefasste Urkunden und Schriftstücke können nur anerkannt werden, wenn 

sie zusätzlich in deutscher Übersetzung (durch einen gerichtlich vereidigten oder bestellten Dolmetscher) 

vorgelegt werden.  




